
1. In dem 8-geschossigen Hochhaus an der Gutschmidtstraße sind Arztpraxen zulässig.

2. Vitrinen und Ankündigungsmittel jeder Art sind im Bereich der privaten Grün- und
Freiflächen unzulässig.

3. Innerhalb der nicht überbaubaren Flächen der Baugrundstücke können
ausnahmsweise feste Garagenbauten für den Eigenbedarf der Bewohner und
bauliche Nebenanlagen, wie Müll-Häus´chen usw., zugelassen werden
Kinderspielplätze sind vorzusehen.

4. Die Einteilung des Straßenraumes, die Führung der privaten Wohnwege, die
Anordnung der privaten Wageneinstellplätze, Kinderspielplätze und
Mülltonnenflächen sind nicht Gegenstand der Festsetzung.

5. Soweit der Plan nichts anderes festsetzt, gelten die baurechtlichen Vorschriften,
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